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REPUBLIK öSTERREICH 
XlV. Cf:Sdzgebungsperiüde 

BUNDESMINISTERIUM 1010 Wien, den ."",,26, •..... J,uli. .. , ..... , ............ , ... ,.197 .. 7.. 
FüR GESUNDHEIT UND UMWELTSCHUTZ 

Zl.'lV-50.004/42-1/77 

Stubenring t 
T .l~pho" ~7 56 55 

B e a n t W 0 r tun g 

der Anfrage der Abgeordneten Dr .. SCRINZI 
und Genossen an die Frau Bundesminister 
für Gesundheit und Umweltschutz betref­
fend Status der Schu,len für den beschäf­
tigungs- und arbeits therapeutischen Dienst 

"I2'-1s lAB 

1977 ~07- 2 9 
zu 42'1cf/IJ . 

(1278/J-NR/1977) 

In der gegenständlichen Anfrage werden an 
mich folgende Fragen gerichtet: 

"1 .. Sind Sie bereit, die Schulen für den 
beschäftigungs- und arbeitstherapeutischen 
Dienst sobald "de möglich in den Rang von 
Akademien zu erheben? 

2" ''''elche Gründe standen bislang einer solchen 
Anhebung entgegen?" 

In Beantwortung dieser Anfra.ge teile ich mit: 

Zunächs~ ist festzuhalten, daß der beschäfti­
gungs- und arbeitstherapeutische Dienst ein~ Sparte 
der insgesamt sieben gehobenen medizinisch-tech­
nischen Dienste im Sinne des Bundesgesetzes BGBl. 
Nr.102!1961, in der derzeit geltenden Fas$ung 
darstellt" Die gehobenen medizinisch-technischen 
Dienste umfassen gemäß § 25 leg. cit. den physiko­
therapeutischen Dienst, den medizinisch-technischen 
Laboratoriumsdienst, den radiologisch-technischen 
Dienst, den Diätdienst p den beschäftigungs- und ar-
bei ts therape1.ltis ehen Dienst p den logopädis ch-phoniltriBch-audio­
metrischen Dienst und den orthoptischen Dienst. 
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Die Ausbildungseinrichtungen fü:.c all diese 
gehobenen medizinisch-technischen Dienste führen 
derzeit gemäß § 27 Abs o 1 legocito die Bezeich­
nUIIg' "medizinisch-technische Schulen" 0 

Voraussetzung für die Aufnahme in diese 
medizinisch- technischen Schulen ist gemäß § 29 
grundsätzlich die Reifeprüfung einer allgemein­
bildenden ode!.'berufsbildenden höheren Schule 0 

Ohne Reifeprüfung können [(u.fgenommen werden: 

a) diplomierte Krankenpflegepersonen p 

b) diplomierte medizinisch-technische 
Fachkräfte in medizinisch-technische 
Schulen für den physikotherapeutischen 

~ 

Dienst? für den medizinisch-technischen 
-

Laboratoriumsdienst od~r für den radio-
logisch-technischen Dienst p 

c) Absolventinl1en einer dreijährigen Fac~';" 
schule für wirtschaftliche Frauenberufe 
in eine medizinisch-technische Schule 
für den Diätdienst p 

d) Absolventinnen einer Bildungs,anstalt für 
Kindergärtnerinnen in eine medizinisch~ 
technische Schule für den logopädi.sch­
phoniatrisch-audiometrischen Dienst .. 

Eine Umbenennung der medizinisch-technischen 
Schulen müßte sich jedenfalls nicht nur auf den 
beschäftigungs= und arbeits therapeutischen D:5.enst, 
sondern auf sämtliche gehobene medizinisch-tech­
nische Diens.llB beziehen. Hiezu ist jedoch festz1.l­
halten p daß es sich. hiebe i nicht um eine Anhebul1g 
bzw .. Rangerhöhung - wie dies in der Anfrage dar­
gestellt wird - handeln würrle, sondern lediglich 
um eine Änderung der Bezeichnung "Schule" in ilAka­
damie". 
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Eine solche Namensänderung wäre ohne Be­
deutung für die Qualität bzw. den status dieser 
Aus'bildungsstätten .. Was die Attraktivität der 
medizinisch-technischen Schulen betrifft p kann 
ich jedenfalls feststelleng daß bereits derzeit 
die Zahl der Aufnahm~werber die Aufnahmekapa­
zität bei weitem< übersteigto Und dies p obwohl 
die Zahl der Lehrgänge von 1971 bis 1975 um 
43,5 % erhöht werden konnte und die Schülerzahl 
im gleichen Zeitraum um 58 %gestiege~ isto 

Ungeachtet dessen werde ich den bereits von 
mehreren Verbänden der medizinisch-technischen 
Diens~an mich herangetragenen Wunsch einer ein­
gehenden Überprüfung, insbesondere auch unter 

~. . 

Beiziehung der gesetzlichen Interessenvertretung 
der Arbei tnerilller, . unterziehen. 

, Der Bunde~minister: 

I". . (/1 
' ~~/-

! 
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